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Öffentliche  Bekanntmachung 
zur 6. Sitzung des Finanz-, Wirtschafts- und Verkehrsausschusses 
am 14.09.2022 um 19:30 Uhr 
Ratssaal des Rathauses, Grüne Str. 24 in 28870 Ottersberg 
lade ich mit folgender Tagesordnung ein: 
 
Bei Bedarf findet vor Beginn und nach Abschluss der öffentlichen Tagesordnungspunkte eine 
Einwohnerfragestunde von jeweils bis zu 30 Minuten statt. 
 
Die Ausschussmitglieder nehmen im Ratssaal an der Sitzung teil. Gäste haben die Möglichkeit, im Ratssaal oder virtuell an der 
Sitzung teilzunehmen. Die Anmeldung zur virtuellen Teilnahme muss telefonisch unter 04205 – 317012 oder per E-Mail unter 
info@flecken-ottersberg.de bis spätestens 12.00 Uhr am Sitzungstag vorgenommen werden. 
 
 
Tagesordnung 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1 Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch die/den Vorsitzende/n; - Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 

der Beschlussfähigkeit; - Feststellung der Tagesordnung und evtl. Beschluss über Anträge zur Änderung; - Einbringen 
von Anträgen 

 
2 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Finanz-, Wirtschafts- und Verkehrsausschusses vom 13.07.2022. 
 
3 22/0205 

Vorstellung des ersten Entwurfes zum Doppelhaushalt 2023/2024 
 
4 22/0158 

Antrag des Vereins Ambulanter Erziehungshilfen auf notwendige Anpassung des Kooperationsvertrags für die 
Jugendarbeit im Flecken Ottersberg, im Zuge der Vertragsverlängerung zum Jahr 2023 

 
5 Mitteilung der Verwaltung 
 
6 Anfragen, Anregungen, Berichte, Termine 
 
7 Schließung der Sitzung 
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gez. Tim Willy Weber 
Bürgermeister 
 
Hinweis: Die Bekanntmachung sowie weitere Informationen zu den o.g. Tagesordnungspunkten werden im Internet unter www.flecken-
ottersberg.de veröffentlicht. 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Bekanntmachung des Flecken Ottersberg über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl zum Niedersächsischen Landtag am 09. Oktober 2022 
 
 
1.  
Die Wählerverzeichnisse zur Landtagswahl für den Flecken Ottersberg werden in der Zeit vom 
19. bis 23. September 2022 
während der allgemeinen Öffnungszeiten für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme in folgenden barrierefreien Räumen 
bereitgehalten: 
 
 Flecken Ottersberg:  Rathaus, Zimmer 14, Grüne Straße 24, 28870 Ottersberg 
 
Jede wahlberechtigte Person kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern eine wahlberechtigte Person die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen 
sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von wahlberechtigten Personen, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß §§ 51 Absatz 1 
und 52 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
Die Wählerverzeichnisse werden im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.  
  
2. 
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Auslegungsfrist, spätestens am 23. 
September 2022 12.30 Uhr bei der oben bezeichneten Gemeindebehörde Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich 
oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telefax als gewahrt.  
 
3. 
Jede wahlberechtigte Person, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 18. September 2022 
eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn diese*r nicht Gefahr laufen will, dass diese*r sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
4. 
Wahlberechtigte mit Wahlschein können durch Stimmabgabe im Wahlraum in einem beliebigen Wahlbezirk Ihres Wahlkreises 
oder durch Briefwahl wählen.  
 
5. 
Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1  eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 
  
5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 
 
a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses 

versäumt hat, 
b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist entstanden ist, 
c) wenn ihr Wahlrecht im Berichtigungsverfahren von der Kreiswahlleiterin oder dem Kreiswahlleiter festgestellt worden 

und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde gelangt ist. 
 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 07. Oktober 2022, 13.00 Uhr, bei 
der Gemeindebehörde mündlich oder schriftlich beantragt werden. 
Die Schriftform wird auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung 
in elektronischer Form Genüge getan. Fernmündliche Anträge sind nicht zulässig. Die beantragende Person muss 
Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und ihre Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
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Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum 
Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Personen können aus den unter 5.2 angegebenen Gründen den 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass diese*r dazu 
berechtigt ist. Von der Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 
Wahlberechtigte vertritt. 
Eine wahlberechtigte Person mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 
 
6. 
Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass die wahlberechtigte Person vor einem Wahlvorstand wählen will, so erhält sie 
mit dem Wahlschein zugleich 
 - einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
 - einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
 - einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen hellroten 
Wahlbriefumschlag. 
 
Diese Wahlunterlagen werden ihm von der Gemeindebehörde auf Verlangen auch noch nachträglich  
ausgehändigt. Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur  
zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird und die  
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier wahlberechtigte Personen vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern.   
 
Bei der Briefwahl muss die wählende Person den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform durch die Deutschen Post AG 
unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.  
Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen ab, so soll ihr Gelegenheit gegeben 
werden, die Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben. 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird, sind dem Wahlschein und dem „Merkblatt für die Briefwahl“ zu 
entnehmen 
 
Ottersberg, den 09.09.2022 
 
Flecken Ottersberg 
Der Bürgermeister 
 
gez. Tim Willy Weber 
 

Postfach 51 04 49, D-30634 Hannover 
   

  

An   

Flecken Ottersberg  

  

Ortsübliche Bekanntmachung  

Für alle Bürgerinnen und Bürger  

  

  

Datum 29 08 2022  

Unser Zeichen  

220829_0182_GBP/RK  

  

Betreff  

   

   
 
E-Mail  

  

  

  

  

  

  

  

 
Gasunie Deutschland Transport  

 Services GmbH  

 Postfach 51 04 49  

 D-30634 Hannover  

 Pasteurallee 1  

 D-30655 Hannover  
 
T +49 (0)511 640 607-0  

E info@gasunie.de  

  

 Sitz der Gesellschaft: Hannover  Handelsregister:   
 Amtsgericht Hannover HRB 61631  
 Ust-IdNr: DE 234791306  

 wegerecht-182@gasunie.de  Geschäftsführer:   
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    Jens Schumann, 

Paul van der Laan 

www.gasunie.de  

   
   

Geplanter Neubau der Energietransportleitung (ETL) 182 Elbe Süd - 

Achim  

  

Bekanntmachung von Vorarbeiten zur Trassenplanung gem. § 44 Abs. 

2 EnWG Hier: Kartierungen von Rastvögeln  

  

Die Gasunie Deutschland Transport Services GmbH (GUD) ist Betreiberin eines 
Fernleitungsnetzes im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und verantwortlich 
für den bedarfsgerechten Bau und Ausbau, den Betrieb und die Unterhaltung eines 
derzeit ca. 4.600 km umfassenden Gashochdruckleitungsnetzes im norddeutschen 
Raum.   
  

GUD ist gemäß §§ 39 ff GasNZV zur Bereitstellung benötigter Einspeisekapazität von 
LNGTerminals in ihrem Fernleitungsnetz im Rahmen eines Kapazitätsausbaus 
verpflichtet. Da das Fernleitungsnetz der GUD nicht vollumfänglich über die benötigte 
Einspeisekapazität verfügt, ist auf Basis vorliegender Netzanschlussbegehren der 
zukünftigen Betreiber der LNG-Terminals für verflüssigtes Erdgas die benötigte 
Einspeisekapazität bei Erstellung des Netzentwicklungsplans Gas 2020-2030 
berücksichtigt worden. Die Bundesnetzagentur hat den Netzentwicklungsplan Gas 2020-
2030 mit dem Bescheid vom 19.03.2021 unter dem Az. 8615NEP Gas 2020 - 2030 in der 
Gestalt eines Änderungsverlangens bestätigt. Mit dieser Bestätigung korrespondiert die 
Verpflichtung der GUD zum Bau der ETL 182 neben dem gesetzlichen Ausbauanspruch 
der Betreiber der LNG-Anlagen. Auf dieser Grundlage führt GUD Planungen zum Bau 
und Betrieb einer neuen Energietransportleitung (ETL) 182 zwischen den Netzpunkten 
„Elbe-Süd“ und „Achim“ durch.   
  

Hiermit beginnen die Vorarbeiten des erforderlichen Planfeststellungsverfahrens gemäß § 
43 EnWG für den Bau und Betrieb der Infrastruktur.  
  

Im Rahmen der in den kommenden Monaten stattfindenden Untersuchungen und 
Trassenplanungen wird der genaue Verlauf der neuen Energietransportleitung unter 
Berücksichtigung aller einflussnehmenden Faktoren konkretisiert. Ein genauer 
Trassenverlauf liegt derzeit noch nicht vor.  
  

Wesentlicher Bestandteil der Trassenplanung sind die Schutzgüter Tiere und Pflanzen. 
Um die umweltrechtlichen Aspekte im erforderlichen Maße in die Planung einfließen 
lassen zu können, starten am 01.09.2022 die Arbeiten, um die in Ihrer Gemeinde 
vorhandene Flora und Fauna zu kartieren.  

Im Zuge dessen werden in den kommenden Monaten 10 – 14-tägig 
Rastvogelkartierungen durchgeführt. Diese werden mittels Spektiv / Fernglas 
durchgeführt und konzentrieren sich im Wesentlichen auf Still- und Fließgewässer, 
Gewässerauen sowie deren Umfeld. Die Beobachtungspunkte liegen je nach 
Einsehbarkeit der zu kontrollierenden Rast- und Durchzugsgebiete weitgehend auf 
vorhandenen Wegen oder an Nutzungsgrenzen.  
  

Die Kartierungen werden ausgeführt durch das  
  

   Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR  
Carl-Peschken-Str. 12  
47441 Moers  
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Die zuständige Ansprechpartnerin für die Rastvogelkartierung ist Frau Dr. Gudrun 
Biederbick,  

Mobil 0152 - 56790530  
  

Im Zuge der Rastvogelkartierungen mittels Spektiv / Fernglas lassen sich Betretungen 
von privaten Flurstücken weitgehend vermeiden, da die allermeisten Flächen von 
öffentlichen Wegen gut einsehbar sind. Dennoch kann es erforderlich werden, in 
Privateigentum stehende Flurstücke zur genaueren Betrachtung der Avifauna betreten zu 
müssen.  
  

Eine Liste mit Flurstücken in Flecken Ottersberg, die während der Rastvogelkartierung 
unter Umständen betreten werden müssen, liegt dieser Bekanntmachung als Anlage bei.   
  

Alle Arbeiten werden fußläufig durchgeführt, sodass eine Beeinträchtigung 
landwirtschaftlicher Nutzungen in dieser Phase des Projektes nicht zu erwarten ist. 
Sollten dennoch Schäden auftreten, werden wir als Vorhabenträger auf die betroffenen 
Grundeigentümer und Bewirtschafter zugehen und rechtzeitig eine Bewertung und 
Entschädigung vornehmen.   
   

Wir weisen der Vollständigkeit halber darauf hin, dass betroffene Eigentümer und 
Bewirtschafter gem. § 44 Abs. 1 EnWG verpflichtet sind, Vorarbeiten für Planungszwecke 
zum Bau einer geplanten Energieinfrastruktur zu dulden.  
  

Etwaige Rückfragen richten Sie bitte per E-Mail oder postalisch an unsere folgende 
Adresse  
  

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH  
Pasteurallee 1 30655 
Hannover  
wegerecht-182@gasunie.de  

  

Über die konkreten Planungen werden wir im Laufe des Projektes an verschiedenen 
Stellen umfassend informieren.  
  

Mit freundlichen Grüßen  
Gasunie Deutschland Transport Services GmbH  

 
Reger  
  

Anlage: - Flurstücksliste für die Rastvogelkartierung für Flecken Ottersberg  

   

Kamolz  
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Öffentliche  Bekanntmachung 
zur 8. Sitzung des Ortsrates Fischerhude 
am 15.09.2022 um 19:30 Uhr 
Saal von Bellmanns Gasthof, Landstr.1 in 28870 Ottersberg 
lade ich mit folgender Tagesordnung ein: 
 
Bei Bedarf findet vor Beginn und nach Abschluss der öffentlichen Tagesordnungspunkte eine Einwohnerfragestunde von jeweils 
bis zu 30 Minuten statt. 
 
Tagesordnung 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1 Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch die/den Vorsitzende/n; - Feststellung der 

ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit; - Feststellung der Tagesordnung und evtl. 
Beschluss über Anträge zur Änderung; - Einbringen von Anträgen 

 
2 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ortsrates Fischerhude vom 25.03.2022. 

 
3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ortsrates Fischerhude vom 07.07.2022. 

 
4 22/0206 

Haushaltsberatungen 2023 
Anhörungsverfahren 

 
5 22/0204 

Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes Nr. 88 „Fischerhude-Ortskern“ für das Grundstück "Im 
Pool 10" 

 
6 22/0210 

Antrag auf Verlegung von „Stolpersteinen“ in Fischerhude 
 
7 22/0211 

Antrag auf Errichtung einer Mahntafel / Stele / Schwelle zur Erinnerung an die Opfer des 
Nationalsozialismus in Fischerhude 

 
8 Mitteilung der Verwaltung 

 
9 Anfragen, Anregungen, Berichte, Termine 

 
10 Schließung der Sitzung 

 
 
gez. Tim Willy Weber 
Bürgermeister 
 
Hinweis: Die Bekanntmachung sowie weitere Informationen zu den o.g. Tagesordnungspunkten werden im Internet unter 
www.flecken-ottersberg.de veröffentlicht. 
 


